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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Sachbearbeiter/Klappe DW Datum 
6-20 Burghofer/329 11.10.1985 

Betreff Entwurf eines Bundesgesetzes über 
die Studien an den Universitäten 

Entwurf einer Novelle zum Bundesgesetz über die Ab
geltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen 

Bezug: BMWF GZ 68 251/35-15/85 
vom 19. Juni 1985 

Die Universitätsdirektion der Johannes Kepler Universität Linz 

übermittelt in der Anlage 25 Ausfertigungen der zu den obgenannten 

Entwürfen abgegebenen Stellungnahme. 

Beilage: konvolut 

Hofrat Dr. iur 
UNIVERSIT 

t ar Köckinger 
DIREKTOT 

Telex 22323 
Telefon 07 32/231371, 
232381, 231381 
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Johannes Kepler Universität Linz A-4040 LinziAuhof 
An das ' 
BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT 
UND FORSCHUNG 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e  n 
- im Dienstwege -

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Sachbearbeiter/Klappe DW 

Grammel 

JOH4NNES 
KEPLER 
UNIVERSITAT 
LINZ 
Technisch-Natur
wissenschaftliche Fakultät 

Der Dekan 

Datum 

9.10.1985. 

Betreff Entwurf eines Allgemeinen Universitäts-Studiengesetzes (AUStG.) 

Bezug: Erlaß des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, GZ.68.251/35-15/85 

vom 19. Juni 1985. Verlängerung der Begutachtungsfrist. 

Die Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Johannes Kepler Universität 

Linz hat in ihrer Sitzung vom 26. Juni 1985 alle Anträge, die auf der außer

ordentlichen Sitzung vom 4. Juni 1985 gestellt wurden, nachträglich zu einem 

Beschluß der Fakultät erhoben, da die außerordentliche Sitzung nicht beschluß

fähig war. Die endgültige Stellungnahme der Technisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultät ist als Beilage angeschlossen. 

1 Bei 1 age. 

(O.Univ.-Prof.Dr. H. Paul) 

I Johannes Kepler Universität Linz 

6 - 20 Gz.: .............. ................... __ 

GESEHEN 
und in . URSCHRIFT f dem Bundesministerium für 

. Wissenschaft u. Forschung 
1. W' I In I e n �elegt. 

lL' AA Al!J1 t9J 

I 
I n z, am ....... ... :::.)/..\ K •• � ..... Ci. ......... __ _ 

.. _ ... _ .............. Beil e 

t 
(O.Univ.-Prof.Dkfm.Dr.H. DOLINAR) 

linz 

i 1. Okt. 1985 
G. Z.: 0.. ... :::. .............. 819 . . : .. t .... . 

Telex 2323 I Vorwahl 2 
Telefon 0732/231371, 
232381, 231381 
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Antrag Herr Wildt: 

$ 2 Abs. 2 Punkt 1 und 2 sollen in der Reihenfolge stehen, 
wie sie bisher im AHStG. standen. 

Einstimmig angenommen. , 

Antrag Herr Wildt: 

$ 4 Abs. 1 Punkt 8 soll "und der Themenbereiche" gestrichen 
werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Dekan: 

$ 5 Abs. 3: Die neue Regelung von $ 5 Abs. 3 scheint 
schlechter als die bisherige aus dem AHStG. zu �ein, weil 
als Gasthörer nur mehr Personen zugelassen sind, die ein 
Studium abgeschlossen haben �D9 zur Teilnahme an Universi
tötslehrgöngen und Universitötskursen zugelassen wurden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Dekan: 

$ 6 Abs. 2 Punkt 3 ersatzlos streichen. 

Einstimmig angenommen. 
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Antrag Prof. Engl: 

$ 6 Abs� 2 Punkt 10: Das Recht 
zeichnungen sollen, wie bisher, 
ohne ordentliche Hörer zu sein, 
Universitötskurse besuchen. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Schulz: 

zum Erwerb von Berufungsbe
auch Personen habenl die 
Universitötslehrgönge und 

$ 7 Abs. 2: Die zweite Hölfte des Absatzes beginnend mit: 
" Bei der Entscheidung ... " soll gestrichen werden. 

, 
Einstimmig angenommen. 

Antrag Dekan: 

$ 7 Abs. 4 Punkt 1 sollte folgendermassen formuliert werden: 
" nicht alle JID_§!Y�J�DQlgD_YQ�g�§�b�D�D_L�b�Y��9D§!gl!�D9�D 
2��� __ Y2D_���_§!Y�J�D�QIDIDJ§§JQD_gl§_gD��fb�DQg� __ �mefQbl�D�D 
k�b�y��gD§!gl!YQg�D an einer Universitöt regelmössig angebo
ten werden lunterstrichencTeile hinzugefögtl. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Herr Wildt: 

$ 15 Abs. 1: Hinter dem ersten Satz sollte eingefögt werden: 
" $  6 .3. ist sinngem8ss anzuwenden" . 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Herr Wildt: 

$ 18 Abs. 4: Am Ende soll der Satz "Die Festlegung der 
Studieninhalte föllt gemöss $ 7 UOG in den autonomen Bereich 
der Universit8ten" angefögt werden. 

Einstimmig angenommen. 
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Antrag Herr Wildt: 

$ 19 Abs. 5 :  Am Ende soll der Satz "$ 7 Abs. 8 lit 2 findet 
in diesem Fall keine Anwendung. " angefögt werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prddekan: 

$ 21 Abs. 5 :  Der erste Satz soll folgendermassen formuliert 
werden: "8ei der Gestaltung der Studienpldne ist darauf zu 
achten, dass för die Pflicht- und Wahlfdcher einer Studien
richtung gYfb �bungen und Proseminare und Seminare vorgese
hen werden. 11 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Gritzner: 

$ 21 Abs. 6 Punkt 2 soll "oder Wahlfbch" gestrichen werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Gritzner: 

S 21 Abs. 6 Punkt 3 soll lauten: "sie ein Wahl- oder 
fach betreffen, sofern es nicht zum Regelfall wird. " 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Schulz: 

Frei-

S 21 Abs. 7 ist zu streichen, derartige Regelungen sollen 
gegebenenfalls in die Hausordnung der Universitdt aufgenom
men werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Gritzner: 

S 22 Abs. 2 soll der erste Satz (" Die .. . werden") gestri
chen werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Gritzner: 

S 24 Abs. 1: Die Weihnachtsferien sollen wie bisher am 7� 
��DD�� enden. 

Einstimmig angenommen. 

- ) 

) 

) 
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Antrag Prof. Gritzner� 

§ 24 Abs. 2: Nach dem Wort "abzuhalten" im ersten Satz ist "außer Block
veranstaltungen" einzufügen. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Dekan: 

§ 24 Abs. 2 Zeile 17 wird folgender Text gestrichen: "doch sind jeden
falls zehn zusammenhängende Wochen während der Hauptferien prüfungs
frei zu belassen." 

, 

53 Prostimmen 6 Kontrastimmen 

Antrag Prof. Schulz: 

§ 24 Abs. 2: Im vorletzten Satz so 11 11 Bei Bedarf" ersetzt werden durch 
"Ausnahmsweise und mit Zustimmung des Lehrveranstaltungsleiters und der 
Studierenden". 

Einstimmig angenommen. 
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Antrag Prof. Runck: , 

$ 25 Abs. 3 ist zu streichen. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Schulz: 

$ 26 Abs. 1 soll folgendes angefögt werden: "Bei auslöndi
schen Universitöten ist ausserdem die Gleichwertigkeit der 
Pröfungsanforderungen zu öberpröfen. -

, 
Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Gritzner: 

$ 26 Abs. 3 ist zu streichen. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prödekan: 

$ 26 Abs. 1 ist zu streichen. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prödekan: 

$ 28 Abs. 4 soll lauten: "Abschlusspröfungen sind Pröfungen, 
die �����!�9j�D� __ g���j!���D9��!�gj�Q� __ B�iQ9�§!�9j�D� einen 
Universitötskurs oder einen Universitötslehrgang abschlies
sen" (unterstrichene Teile hinzugefögtl. 

§ 28 Abs. 5 Punkt 2 soll gestrichen werden. 

Einstimmig angenommen. 
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Antrag Herr Wildt: 

$ 29 Abs. 5 ist zu streichen. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Herr Wildt: 

$ 29 Abs. 9 ist zu streichen. 

Einstimmig angenommen. 

, 
Antrag Prof. Gritzner: 

$ 30 soll den Titel "Diplomarbeiten und Dissertationen" be
kommen. $ 30 Abs. 1 soll gestrichen werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Cooper: 

$ 30 Abs. 3: nach dem Wort Universit8tslehrer in Zeile 4 
soll "gem8ss $ 23 (lI lit. a UOG" eingefögt werden. Im 
letzten Satz soll " $  31 Abs. 7" durch " $  23 Abs. 1 lit a 
UOG" ersetzt werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Schulz: 

$ 30 Abs. 5 soll " verteidigen" durch " vertreten" ersetzt 
werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Pr8dekan: 

$ 30 Abs. 5 soll " . . .  '} dem das Thema der Dissertation ���� 
���_gJQ1Qrog���Jl zuzuordnen ist} . . .  " lauten (unterstrichene 
Teile hinzugefögtl. 

Einstimmig angenommen. 
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Antrag Herr Steinparz: 

$ 30 Abs. 6 soll lauten: " Der Studierende hat je ein voll
stdndiges Exemplar seiner Diplomarbeit an die Osterreichi
sche Nationalbibliothek und an die Beurteiler abzuliefern 
sowie zwei Exemplare an die Bibliothek der Universitdt, an 
der die Diplomarbeit approbiert wurde." 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Herr Wildt: 

§ 31 Abs. 2 kommt der Zusatz: "oder ein anderes Mitglied der Diplom
prüfungskommission, wobei die Zustimmung des Präses der Prüflungs
kommission einzuholen ist. " 

42 Prostimmen 18 Kontrastimmen. 

Antrag Prof. Gritzner: , 

$ 31 Abs. 5 ist "ausserberuflich besonders qualifizierteM zu 
streichen. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Gritzner: 

$ 31 Abs. 8: Der so haOfig verwendete Begriff "Approbation" 
sollte genau definiert werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prddekan: 

$ 32 Abs. 4 :  Die hier vorgesehene strenge zentrale Reglemen
tierung der PrOfungsanmeldung erscheint fOr die Einzelprö
fungen in den Studienrichtungen unserer Fakultdt unnötig. 
Eine persönliche Vereinbarung Ober den Pröfungstermin sollte 
nach wie vor möglich sein. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Knapp: 

$ 32 Abs. 5 :  Anstelle der hier vorgesehenen Aufsicht durch 
den Prdses sollten durch das Gesetz bessere Möglichkeiten 
zur Abstellung von Misstdnden vorgesehen werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Runck: 

$ 32 Abs. 6: "Pröfungsfragen in Stichworten" und "besondere 
Vorkommnisse" sind zu streichen. 

Einstimmig angenommen. 

. ,  , '" '\ " .;..::"_ , - " " ""._;'_4 
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Antrag Prof. Knapp: 

$ 32 Abs. 6 soll hinzugefögt werden: "Bei Einzelpröfungen 
ist ein Pröfungsprotokoll nicht notwendig". 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prödekan: 

$ 32 Abs. 9 ist zu streichenl derartige Regelungen sind 
gegebenfalls in die Hausordnung der Universitat aufzunehmen. 

, 
Einstimmig angenommen. 

Antrag Prödekan: 

$ 33 Abs. 1: Die zweistufige Beurteilung des Schulprakti
kumsl die mit Erlass des Bundesministerium vom 8. Marz 1985 
(BGBI 108-19851 genehmigt wurdel sollte im AUStG Deckung 
finden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Schind1er: 

§ 33 Abs. 1, 8. Zeile soll lauten: "Bei einer negativen Beurteilung 
sind auf Verlangen des Prüflings die Gründe mündlich kurz anzugeben. 

Einstimmig angenommen. 
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Antrag PrÖdekan: 

$ 33 Abs. 2 soll lauten: • . . .  aus dem gesamten Pröfungsfach 
ist der ID�!_9��_�!�D9�D�gbl __ g����b!�!� Durchschnittswert 

" (unterstrichene Teile eingefögtl. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prödekan: 
, 

$ 34 Abs. 3: " Wissenschaftliche Arbeiten" soll durch 
" Diplomarbeiten bzw. Dissertationen " ersetzt werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Gritzner: 

$ 38 Abs. 1 soll hinzugefögt werden: " För technische Stu
dienrichtungen soll weiterhin der Titel " Diplomingenieur" 
verliehen werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Gritzner: 

$ 39 Abs. 1 soll hinzugefögt werden: " För technische Stu
dienrichtungen soll weiterhin der Titel " Dr. techn. " verlie
hen werden. 

Einstimmig angenommen. , 
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Antrag Prof. Schulz: 

$ 45 Abs. 2: Das &ffentliche Anschlagen von Reprobationsfri
sten an der Amtstafel sollte laIs Verstoss gegen das Daten
schutzgesetzl unterbleiben. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Schulz: 
, 

$ 47 Abs. 1: Der Begriff " Besorgung" soll erlautert oder 
durch einen genaueren Begriff ersetzt werden. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prödekan: 

$ 48: Das Wort " mindestens" soll gestrichen werden, damit 
dieser Passus dem UOG 1$ 4 111, $ 95 (111 angepasst wird. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Prof. Schulz: 

$ 48: Der Hochschulbericht ist vor der Weitergabe an das 
Parlament den Universitötsorganen zur Stellungnahme vorzule
gen. 

Einstimmig angenommen. 

Antrag Herr Niedermann: 

$ 49 Abs. 4 soll gestrichen werden. 

Einstimmig angenommen. 
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